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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 227/01
Datum 06.11.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 388/02
Datum 13.10.2004

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
06.11.2002 aufgehoben und die Klage gegen den Bescheid 19.12.2000 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides 16.05.2001 abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin ist seit dem 01.01.1947, damals als Schmiedebe- trieb M. L. , Mitglied
der Beklagten.

Mit Gefahrtarifveranlagungsbescheid vom 15.05.1956 wurde sie zum Gewerbszweig
Schmiedebetrieb veranlagt. Bei der Veranlagung ab 01.01.1960 lautete der
Gewerbszweig ReparaturwerkstÃ¤tte und Schmiede. 1965 lautete der Firmenname
"M. L./Stahlbau StahltÃ¼ren". Die KlÃ¤gerin wurde zu dieser Zeit weiterhin als
ReparaturwerkstÃ¤tte und Schmiede gefÃ¼hrt. Im Bescheid vom 27.08.1970 wurde
der Betrieb zum Unternehmenszweig "Herstellung von Toren und TÃ¼ren"
veranlagt, berÃ¼cksichtigt wurde weiter ein kaufmÃ¤nnischer und verwaltender
Teil. Im Fragebogen vom 23.07. 1997 bestÃ¤tigte die KlÃ¤gerin die Herstellung von
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Toren und TÃ¼ren; in diesem Bereich seien 39 BeschÃ¤ftigte tÃ¤tig, im
kaufmÃ¤nnischen und verwaltenden Teil drei. Die Zahl der BeschÃ¤ftigten im
Betriebsteil "Herstellung von Toren und TÃ¼ren" betrug 1984 36. Hergestellt
wurden StahltÃ¼ren und Tore aus Stahlblechen. 1994 waren 25 BeschÃ¤ftigte im
Betriebsteil "StahltÃ¼ren- und -torefertigung" beschÃ¤ftigt.

Den von der Beklagten Ã¼bersandten Lohnnachweis 1999 sandte die KlÃ¤gerin mit
dem Betriebsnamen "L. StahltÃ¼ren und -tore Martin L. OHG" abgeÃ¤ndert
zurÃ¼ck. Dabei war der Unternehmenszweig "Herstellung/Montage von Fenstern,
TÃ¼ren und Toren" gestrichen und durch die Bezeichnung "Verarbeitung von
leichten Blechen" ersetzt. Auf Anfrage der Beklagten teilte die KlÃ¤gerin mit, in
ihrem Betrieb wÃ¼rden TÃ¼r- und Torelemente aus 1,5 mm starken Blechen im
Falzverfahren industriemÃ¤Ã�ig hergestellt. Die fertigen Produkte wÃ¼rden an
GroÃ�hÃ¤ndler bzw. Metallbauer geliefert, die diese montierten. Eine Montage, wie
im Handwerk Ã¼blich, finde nicht statt.

Am 03.05.2000 suchte ein Mitarbeiter der Beklagten die KlÃ¤gerin auf.
GesprÃ¤chspartner war Herr L. senior. Im Aktenvermerk wird ausgefÃ¼hrt, die L.
OHG fertige aus verzinktem Blech, StÃ¤rke bis 1,5 mm, genormte TÃ¼ren fÃ¼r
TrafohÃ¤user in Serie, Stahlfalttore fÃ¼r Lackier- und Trocknungsanlagen in vier-
bis sechsflÃ¼geliger Ausfertigung und auftragsbezogen FeuerschutztÃ¼ren. Die
Bleche wÃ¼rden geschnitten, ausgeklinkt, gefalzt und geschweiÃ�t. Vier Mitarbeiter
seien wechselseitig an zwei Blechschneide- und drei Blechkantenmaschinen
beschÃ¤ftigt. Ebenfalls wechselseitig seien 20 Mitarbeiter an 10 Ausklinkmaschinen
und 20 SchweiÃ�arbeitsplÃ¤tzen beschÃ¤ftigt. Die Fertigung erfolge in
handwerklicher Arbeit. Eine industrielle Herstellungsweise sehe auch Herr L. nicht.

Mit Widerspruch vom 02.05.2000 wandte sich die KlÃ¤gerin gegen den Bescheid
vom 17.04.2000, mit dem die Beklagte die KlÃ¤gerin zur Tarifstelle 14 veranlagt
hatte. Sie sei nur mit der Herstellung von Blechkonstruktionen, nÃ¤mlich
StahltÃ¼ren, beschÃ¤ftigt. Die Tarifstelle 14 beziehe sich auf TÃ¼ren und Tore des
Metallbaus, die keine Blechkonstruktion darstellten. Das Gefahrenrisiko der
Montage sei erheblich. Auch ein stÃ¤rkerer Stahl stelle eine grÃ¶Ã�ere Gefahr dar,
als das dÃ¼nne von der KlÃ¤gerin verarbeitete Blech.

Die Beklagte wies darauf hin, dass eine voll automatisierte industrielle Fertigung
nicht gegeben sei. Der Gefahrtarif nenne in der Tarifstelle 14 die Produkte Fenster,
TÃ¼ren und Tore. Hierbei sei das zu verarbeitende Material unerheblich, ebenso
unerheblich, ob auch eine Montage erfolge.

Die Beklagte veranlagte die KlÃ¤gerin mit Bescheid vom 19.12. 2000 zum
Unternehmenszweig Herstellung/Montage von Fenstern, TÃ¼ren und Toren,
Tarifstelle 14 und kaufmÃ¤nnischer und verwaltender Teil, Tarifstelle 19.

Gegen diesen Bescheid legte die KlÃ¤gerin am 02.01.2001 Widerspruch ein.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 16.05.2001
zurÃ¼ck. Nach dem Gefahrtarif gehÃ¶rten zur Tarifstelle 13 Unternehmen, die
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durch industrielle Fertigung leichte Bleche verarbeiteten. Im Gegensatz hierzu
wÃ¼rden Unternehmen, die in einem Handwerksbetrieb TÃ¼ren, Tore und Fenster
herstellten und/oder montierten, zur Gefahrtarifstelle 14 veranlagt. Die KlÃ¤gerin
fertige als Handwerksbetrieb genormte TÃ¼ren und Stahlfalttore, so dass eine
Zuordnung zur Tarifstelle 13 wegen der nicht vergleichbaren Unfallgefahr
unsachgerecht wÃ¤re.

Zur BegrÃ¼ndung der Klage hat die KlÃ¤gerin ausgefÃ¼hrt, sie verarbeite leichte
Bleche bis 4,0 mm StÃ¤rke. Hieraus wÃ¼rden TÃ¼r- und Torelemente im
Falzverfahren industriemÃ¤Ã�ig hergestellt. Ihr Unternehmen sei nicht unter
"Herstellung und Montage von Fenstern, TÃ¼ren usw." zu subsumieren. Sie stelle
zwar TÃ¼ren fÃ¼r TrafohÃ¤user, Stahlfalttore fÃ¼r Lackier- und
Trocknungsanlagen sowie auftragsbezogen FeuerschutztÃ¼ren her, montiere diese
jedoch nicht. Insofern sei die Voraussetzung "Herstellung und Montage" nicht
erfÃ¼llt. Die TÃ¤tigkeit sei eher der leichten Blechverarbeitung als einem Handwerk
zuzuordnen. Das Schwergewicht liege nicht auf der Einzelfertigung, sondern auf der
Fertigung genormter TÃ¼ren. Der Inhaber arbeite bei der Fertigung nicht selbst mit,
sondern diese werde von einem Angestellten geleitet. Der persÃ¶nlich haftende
Gesellschafter M. L. habe auch in frÃ¼herer Zeit nicht in der Fertigung
mitgearbeitet, er befasse sich allenfalls mit der Entwicklung eigener Patente. Die
Herstellung erfolge im Wesentlichen maschinell, wobei die Maschinen allerdings von
Hand eingestellt und kontrolliert werden mÃ¼ssten. Es werde auch auf Vorrat
gefertigt. Die Kundschaft sei keineswegs auf den Ã¶rtlichen Bereich beschrÃ¤nkt.
Auch unterhalte die KlÃ¤gerin eine Handelsvertretung in NÃ¼rnberg. Ihr Betrieb sei
daher eher nicht als Handwerksbetrieb anzusehen. Das erhebliche Gefahrrisiko
beim Montieren von TÃ¼ren falle bei der KlÃ¤gerin nicht an. Zudem habe die
Beklagte die MÃ¶glichkeit der Herabsetzung der Gefahrklasse nicht geprÃ¼ft.

Die Beklagte hat hierzu in der Stellungnahme vom 12.02.2002 ausgefÃ¼hrt, die
Betriebsbesichtigung habe ergeben, dass es sich nicht um einen Industrie- sondern
um einen Handwerksbetrieb handele. Wenn auch der Inhaber bei der Fertigung
nicht mitarbeite, schlieÃ�e das nicht aus, dass er im kaufmÃ¤nnischen und
verwaltenden Bereich mitarbeite. Auch die Ausweitung der Kundschaft Ã¼ber den
Ã¶rtlichen Bereich hinaus genÃ¼ge nicht, um das Unternehmen als industrielles
Gewerbe einstufen zu kÃ¶nnen. Entscheidend sei das Gesamtbild. Die in der
Tarifstelle genannte Umschreibung "Herstellung und Montage" sei nicht als
kumulative Voraussetzung zu verstehen, sondern vielmehr als AufzÃ¤hlung. Der
Bescheid sei auch nicht deshalb rechtswidrig, weil nicht von der MÃ¶glichkeit der
Herabsetzung im Einzelfall Gebrauch gemacht worden sei. Denn ein Einzelfall,
dessen Betriebsweise erheblich von der sonst Ã¼blichen abweichen wÃ¼rde, liege
hier gerade nicht vor.

Die Beklagte stufte die KlÃ¤gerin im Bescheid 2001 vom 15.04. 2002 weiterhin in
die Gefahrtarifstelle 14 (bezÃ¼glich der nicht kaufmÃ¤nnischen TÃ¤tigkeit) ein. Im
Schreiben vom 07.08.2002 hat die KlÃ¤gerin darauf hingewiesen, dass die Beklagte
im Bescheid vom 08.02.2002, gerichtet an die Martin L. KG, von der Tarifstelle 13
ausgegangen sei. Mit Bescheid vom 17.07.2002 hat die Beklagte den
rechtswidrigen begÃ¼nstigenden Verwaltungsakt vom 08.02.2002
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zurÃ¼ckgenommen. Die Veranlagung der M. L. KG werde zur Tarifstelle 14
vorgenommen.

Auf Anfrage des Gerichts hat die Handwerkskammer Schwaben mit Schreiben vom
10.10.2002 mitgeteilt, in einem AbgrenzungsgesprÃ¤ch mit der Industrie- und
Handelskammer sei 1979 eine rein handwerksmÃ¤Ã�ige Betriebsweise festgestellt
worden. Die Industrie- und Handelskammer fÃ¼r Augsburg und Schwaben hat im
Schreiben vom 29.10.2002 ausgefÃ¼hrt, die Firma M. L. OHG sei nicht zum
Kammerbeitrag veranlagt worden. Dies entspreche der Regelung des Â§ 3 Abs.4
IHKG, wonach natÃ¼rliche und juristische Personen und Personengesellschaften,
die in der Handwerksrolle eingetragen seien, nur dann beitragspflichtig seien, wenn
ihr Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmÃ¤nnischer Weise
eingerichteten GeschÃ¤ftsbetrieb erfordere und der Umsatz des nicht
handwerklichen bzw. handwerksÃ¤hnlichen Betriebsteiles 130.000,- Euro
Ã¼bersteige. Die KlÃ¤gerin hat im Schreiben vom 28.10.2002 ausgefÃ¼hrt, die
Beurteilung der Handwerkskammer sei nicht maÃ�gebend, weil sie Ã¼ber den
heutigen Betrieb nichts aussagen kÃ¶nne. Sie hat einen Bescheid der Industrie- und
Handelskammer vom 05.07.2002 Ã¼bersandt. Auf Anfrage hat die Industrie- und
Handelskammer mit Schreiben vom 05.11.2002 bestÃ¤tigt, die M. L. KG , die zum
06.02.2002 in das Handelsregister beim Registergericht A. eingetragen sei, sei mit
Beitragsbescheid vom 05.07.2002 erstmals zum Kammerbeitrag veranlagt worden.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 06.11.2002 hat die KlÃ¤gerin
angegeben, dass pro Jahr ca. 1000 TÃ¼ren produziert wÃ¼rden und zwar
wÃ¶chentlich ca. 25 TÃ¼ren, die in TrafostationsgebÃ¤uden eingebaut wÃ¼rden.
Es wÃ¼rden auch SonderwÃ¼nsche hinsichtlich Farbe und eventueller ZusÃ¤tze
berÃ¼cksichtigt. Die Maschinen wÃ¼rden jeweils von Facharbeitern und einem
Hilfsarbeiter bedient. Sie dienten ausschlieÃ�lich der maschinellen Fertigung der
TÃ¼ren. In der Firma wÃ¼rden Konstruktionstechniker ausgebildet. Es wÃ¼rden
nur ca. 20 FeuerschutztÃ¼ren pro Jahr hergestellt. Die TÃ¼ren wÃ¼rden verpackt
und frei Haus geliefert.

Der Zeuge H. S. hat erklÃ¤rt, er arbeite seit 1983 bei der Firma L â�¦ Dort sei er
fÃ¼r den Fertigungsablauf zustÃ¤ndig. Die Firma L. bearbeite ausschlieÃ�lich
handelsÃ¼bliche Feinbleche, Ã¼berwiegend in SondergrÃ¶Ã�en. Eine Serie
beginne bei 10 StÃ¼ck, es gebe aber auch Kleinserien von drei oder vier StÃ¼ck.
Die Arbeit werde mit Hilfe von Maschinen verrichtet. Es seien aber auch manuelle
ArbeitsvorgÃ¤nge erforderlich. Es wÃ¼rden Zargen je nach Kundenbedarf
geÃ¤ndert oder in Einzelanfertigung hergestellt. Eine Montage von TÃ¼ren sei noch
nie durchgefÃ¼hrt worden, lediglich Falttore seien in EinzelfÃ¤llen montiert worden.
Zuletzt sei eine Serie von etwa 100 TÃ¼ren fÃ¼r die Kaserne der US-StreitkrÃ¤fte
gefertigt worden.

Mit Urteil vom 06.11.2002 hat das SG den Bescheid der Beklagten vom 19.12.2000
in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. Mai 2001 aufgehoben und die
Beklagte verpflichtet, die KlÃ¤gerin in Tarifstelle 13 des Gefahrtarifs 01.01.2001 zu
veranlagen. Die Voraussetzungen der Tarifstelle 14 seien nicht erfÃ¼llt. Zwar stelle
die KlÃ¤gerin TÃ¼ren unterschiedlicher AusfÃ¼hrung her, montiere sie aber nicht.
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Die Formulierung "Herstellung und Montage von TÃ¼ren" in Tarifstelle 14 sei
kumulativ zu verstehen. FÃ¼r eine andere Auslegung ergÃ¤ben sich keinerlei
Anhaltspunkte. Die Montage fÃ¼hre zu einer erheblichen GefahrerhÃ¶hung.
Deshalb sei hier eine hÃ¶here Gefahrklasse angemessen. Dies gelte jedoch nicht
fÃ¼r die KlÃ¤gerin, die stets auf die Montage verzichtet habe. Es sei letztlich
unerheblich, ob die KlÃ¤gerin ein Handwerksbetrieb oder ein Industriebetrieb sei.
FÃ¼r beide Ansichten sprÃ¤chen triftige GrÃ¼nde. Die Tarifstelle 13 umfasse aber
nicht nur Industriebetriebe. SchlieÃ�lich sei hier auch die Herstellung von
BehÃ¤ltern, Apparaten, Rohren, GeldschrÃ¤nken und Tresoranlagen genannt, die
sowohl im Produktionsverfahren der KlÃ¤gerin als auch in groÃ�industriellen
Fabriken hergestellt wÃ¼rden. Dies gelte ebenso fÃ¼r TÃ¼ren.

Zur BegrÃ¼ndung der Berufung vom 02.12.2002 trug die Beklagte vor, bei der
Aufstellung der Gefahrtarife seien die Berufsgenossenschaften verpflichtet,
Risikogemeinschaften mit etwa gleich groÃ�em GefÃ¤hrdungsrisiko zu bilden. Diese
Vorgehensweise werde dem genossenschaftlichen Gedanken der Solidarhaftung
gerecht. Die in Tarifstelle 14 angefÃ¼hrte Umschreibung "Herstellung und Montage
von Fenstern, TÃ¼ren und Toren" sei nicht als kumulative Voraussetzung, sondern
vielmehr als AufzÃ¤hlung zu verstehen. Sowohl die Herstellung als auch die
Montage der angefÃ¼hrten Produkte fÃ¼hrten zur Veranlagung unter diese
Tarifstelle. Die langjÃ¤hrige Beobachtung der Tarifstelle habe gezeigt, dass sowohl
Betriebe, die Fenster, TÃ¼ren und Tore herstellten, als auch solche Betriebe, die
diese Produkte ausschlieÃ�lich montierten, zur Tarifstelle 14 zu veranlagen seien.
Zur Tarifstelle 13 wÃ¼rden Betriebe, die sich ausschlieÃ�lich mit Blechbearbeitung
beschÃ¤ftigten, veranlagt, zur Tarifstelle 14 handwerklich eingerichtete Betriebe.
Der Betrieb der KlÃ¤gerin entspreche einem Handwerksbetrieb. Die
Zeugenvernehmung habe ergeben, dass umfangreiche manuelle Arbeiten
wÃ¤hrend des Produktionsvorgangs durchgefÃ¼hrt wÃ¼rden. Dies habe auch die
Besichtigung des Betriebes vom 03.05.2000 ergeben.

Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rte im Schreiben vom 11.02.2003, bei der Auslegung des
Wortlautes der Tarifstelle 14 mÃ¼sse man zu dem Ergebnis kommen, dass hier
Herstellung und zusÃ¤tzlich Montage Voraussetzung sei. Immerhin habe die
Beklagte im Bescheid vom 08.02.2002 den Betrieb zur Gefahrtarifstelle 13
veranlagt, wenn sie diese Entscheidung auch spÃ¤ter widerrufen habe. Es treffe
nicht zu, dass das Herstellen und die Montage von TÃ¼ren zu einem gleich groÃ�en
GefÃ¤hrdungsrisiko fÃ¼hrten. Die Montage stelle ein erheblich hÃ¶heres
GefÃ¤hrdungspotential dar. Der Herstellungsablauf im Betrieb der KlÃ¤gerin sei
Ã¼berwiegend maschinell und industriemÃ¤Ã�ig ausgestaltet.

Die Beklagte nahm hierzu im Schreiben vom 14.04.2003 Stellung. Streitgegenstand
seien die WidersprÃ¼che der KlÃ¤gerin gegen die Beitragsbescheide vom
17.04.2000 und vom 20.04.2001 sowie gegen den Bescheid Ã¼ber die Veranlagung
zum Gefahrtarif 2001 vom 19.12.2000 gewesen. Das Sozialgericht Augsburg habe
nur Ã¼ber den Bescheid Ã¼ber die Veranlagung zum Gefahrtarif entschieden und
ihn aufgehoben, dagegen habe es Ã¼ber die WidersprÃ¼che gegen die
Beitragsbescheide nicht entschieden. Im Ã�brigen komme es auf den Text des
Gefahrtarifs Ã¼berhaupt nicht an, entscheidend sei der Text des
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Veranlagungsbescheides. Dieser laute "Herstellung/Montage von Fenstern, TÃ¼ren
und Toren". Hieraus ergebe sich eindeutig, dass damit alle Unternehmen erfasst
wÃ¼rden, die die nachfolgend bezeichneten GegenstÃ¤nde herstellten und/oder
montierten. In Betracht komme zwar auch eine Zuordnung zur Tarifstelle 13, weil im
Unternehmen der KlÃ¤gerin unstreitig leichte Bleche verarbeitet wÃ¼rden. Die
Tarifstelle 13 sei aber lediglich ein Auffangbecken fÃ¼r diejenigen Unternehmen,
die nicht anderen Gefahrtarifstellen zugeordnet werden kÃ¶nnten. Insofern stelle
der Gewerbezweig "Herstellung/ Montage von Fenstern, TÃ¼ren und Toren" den
speziellen Gewerbezweig dar, der dem klÃ¤gerischen Gewerbe wesentlich nÃ¤her
komme.

Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rte im Schreiben vom 08.05.2003, der Streitgegenstand werde
durch den Klageantrag bestimmt. Sie habe zwar WidersprÃ¼che gegen die
Bescheide vom 17.04.2000 und 20.04.2001 eingelegt, Klage erhoben habe sie aber
lediglich gegen den Bescheid vom 19.12.2000 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.05.2001, wegen Veranlagung zum Gefahrtarif
2001. Zu Recht habe das Gericht fÃ¼r seine Entscheidung den Text des Gefahrtarifs
herangezogen und nicht nur den des Veranlagungsbescheides vom 19.12.2000.
Entscheidend sei, ob sich die Veranlagung im Rahmen der von der Beklagten selbst
aufgestellten Definition halte. Auffangbecken sei auch die Tarifstelle 14, da dort
ausgefÃ¼hrt sei "und sonstige Betriebe, die keiner anderen Tarifstelle zuzuordnen"
sind.

Die Beklagte erklÃ¤rte hierzu im Schreiben vom 20.06.2003, die Gefahrtarifstelle
Nr.14 sei lex spezialis zur Tarifstelle 13, die, ohne auf hergestellte Produkte
einzugehen, die Verarbeitung leichter Bleche nenne. Liege aber der speziellere Fall
der Herstellung und/oder Montage von Fenstern, TÃ¼ren und Toren vor, veranlage
die Beklagte ein solches Unternehmen regelmÃ¤Ã�ig zur Tarifstelle 14.
Ausschlaggebend sei, dass Betriebe mit gleicher TÃ¤tigkeit zur gleichen Tarifstelle
veranlagt wÃ¼rden. Die Beklagte Ã¼bersandte ein Urteil des Sozialgerichts Ulm
vom 07.05. 2003.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 13.10.2004 erklÃ¤rte die Vertreterin
der Beklagten, in der Tarifstelle 14 seien seit mehreren Gefahrtarifperioden
Betriebe veranlagt, die nur mit Herstellung, solche, die nur mit Montage und solche,
die mit Herstellung und Montage befasst seien. Auch in anderen Gefahrtarifstellen
wÃ¼rde das "und" zwischen den bezeichneten TÃ¤tigkeiten stets alternativ und
nicht kumulativ verstanden. Die KlÃ¤gerin habe von 1996 â�� 1999 eine
Eigenbelastung von 1,0873 gehabt.

Der Vertreter der KlÃ¤gerin erklÃ¤rte, 1979 habe die KlÃ¤gerin, anders als spÃ¤ter,
ihre Produkte hergestellt und auch montiert.

Die Beklagte stellt den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
16.11.2002 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt, die Berufung der Beklagten zurÃ¼&cacute;kzuweisen. Sie
bestreitet die von der Beklagten eingangs gemachten AusfÃ¼hrungen.
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Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig und
sachlich begrÃ¼ndet.

Streitgegenstand ist der Bescheid vom 19.12.2000 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16.05.2001. Entgegen der Auffassung des
Sozialgerichts geht der Senat davon aus, dass die Veranlagung der KlÃ¤gerin zur
Gefahrstelle 14 des Gefahrtarifvertrages vom 01.01.2001 rechtmÃ¤Ã�ig ist.

GemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.1 SGB VII richtet sich die HÃ¶he der BeitrÃ¤ge nach dem
Finanzbedarf, den Arbeitsentgelten der Versicherten und den Gefahrklassen. Der
UnfallversicherungstrÃ¤ger setzt gemÃ¤Ã� Â§ 157 Abs.1 SGB VII als autonomes
Recht einen Gefahrtarif fest. Der Gefahrtarif wird gemÃ¤Ã� Abs.2 der Vorschrift
nach Tarifstellen gegliedert, in denen Gefahrengemeinschaften nach
GefÃ¤hrdungsrisiken unter BerÃ¼cksichtigung eines versicherungsmÃ¤Ã�igen
Risikoausgleichs gebildet werden. Der UnfallversicherungstrÃ¤ger veranlagt die
Unternehmen fÃ¼r die Tarifzeit nach dem Gefahrtarif zu den Gefahrklassen (Â§ 159
Abs.1 SGB VII). Bei der ErfÃ¼llung dieser Verpflichtung verbleibt der zustÃ¤ndigen
Vertreterversammlung ein grÃ¶Ã�erer Regelungsspielraum, der durch die in den
gesetzlichen Vorschriften zum Ausdruck gekommenen Zielvorstellungen des
Gesetzgebers begrenzt ist (vgl. BSG vom 22.09.1988, 2 U 2/88; BSG vom
21.08.1991, 2 RU 54/90). Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind befugt und
verpflichtet, die Ã�bereinstimmung des Gefahrtarifs mit den Grundentscheidungen
des Gesetzgebers zu Ã¼berprÃ¼fen. Dem steht nicht entgegen, dass der
Gefahrtarif gemÃ¤Ã� Â§ 157 Abs.1 SGB VII autonomes Recht der
Berufsgenossenschaft und vom Bundesversicherungsamt genehmigt ist.
NÃ¼tzlichkeits- und ZweckmÃ¤Ã�igkeitserwÃ¤gungen spielen dabei aber keine
Rolle (vgl. BSGE 55, 26 m.w.N.).

Mit der Regelung in Â§Â§ 153 ff. SGB VII, die BeitrÃ¤ge nach dem Entgelt der
Versicherten im Unternehmen und nach dem Grad der Unfallgefahr zu bestimmen,
hat sich der Gesetzgeber fÃ¼r ein System entschieden, bei dem die Lasten der
Berufsgenossenschaften auf die einzelnen Mitglieder nicht nur entsprechend der
GrÃ¶Ã�e ihrer Unternehmen umgelegt, sondern bei dem engere
Gefahrengemeinschaften der unterschiedlich gefÃ¤hrdeten Gewerbezweige
gebildet werden, die das auf sie entfallende Risiko tragen (vgl. BSGE 55, 26). Soweit
die BeitrÃ¤ge sich nach dem Grad der Unfallgefahr richten, ist hierfÃ¼r nicht die
Gefahr des jeweiligen Arbeitsplatzes oder bestimmter Verrichtungen und
ArbeitsvorgÃ¤nge innerhalb eines Unternehmens maÃ�gebend. Eine derartig
weitgehende Differenzierung der Unfallgefahr verlangt das Gesetz nicht. Vielmehr
ist das Ziel einer individuellen Beitragsgerechtigkeit durch die Untergliederung der
Gefahrklassen nur begrenzt erreichbar. Daher ist die Vertreterversammlung im
Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit bei der Aufstellung der Gefahrtarife nicht
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gehindert, durch Typisierungen den BedÃ¼rfnissen einer Massenverwaltung
Rechnung zu tragen. Dabei auftretende HÃ¤rten in EinzelfÃ¤llen sind bei einer
generalisierenden Regelung unvermeidlich und hinzunehmen (vgl.
Bundesverfassungsgericht SozR 2200 Â§ 734 Nr.2 m.w.N.).

MaÃ�gebend fÃ¼r die hier streitige Veranlagung der KlÃ¤gerin ist der Gefahrtarif
der Beklagten.

In den Gefahrengemeinschaften sind jeweils Gewerbezweige mit annÃ¤hernd
gleichen Unfallrisiken zusammengefasst. Die Gefahrklasse erfasst dabei nicht das
Risiko des einzelnen Unternehmens, sondern das Risiko aller in einer bestimmten
Gefahrtarifstelle zusammengefassten Unternehmen. Dies entspricht dem Prinzip der
Risikogemeinschaft oder der solidarischen Haftung. WÃ¼rde die Gefahrklasse fÃ¼r
ein Einzelunternehmen errechnet, mÃ¼sste jeder Unternehmer im Wesentlichen
seine eigenen Lasten tragen. Der Gefahrtarif bleibt aber eine kollektivrechtliche
Regelung. Bei der Tarifstellenbildung haben die UnfallversicherungstrÃ¤ger ein
Recht zur Pauschalierung und Typisierung, um hinreichend groÃ�e Tarifstellen zu
schaffen und eine Zersplitterung der Gefahrtarife zu vermeiden. Tarifstellen sollen
mÃ¶glichst nicht zu klein sein, um einen hinreichenden Risikoausgleich zu sichern.
Denn bei zu kleinen Tarifstellen kÃ¶nnen sich unerwÃ¼nschte Zufallsschwankungen
durch einige wenige UnfÃ¤lle ergeben. Eine zu groÃ�e Aufspaltung der Gefahrklasse
lÃ¤Ã�t sich nicht mit dem Versicherungsprinzip, dem Verlagern der Risiken auf
breite Schultern, vereinbaren. Die Zusammenfassung verschiedener Risikogruppen
muss sachgerecht sein, ein grobes MissverhÃ¤ltnis in den Belastungswerten
vermeiden und zuverlÃ¤ssig nachprÃ¼fbar sein. Diesen Anforderungen wird die
Beklagte gerecht, wenn sie eine Unterteilung bei der KlÃ¤gerin in zwei
Gefahrtarifstellen, nÃ¤mlich bezÃ¼glich der ausschlieÃ�lich
kaufmÃ¤nnisch/verwaltenden Unternehmensteile und fÃ¼r BeschÃ¤ftigte, die sich
mit der Herstellung von BlechtÃ¼ren und -Toren befassen, vornimmt.

Zwar trifft es zu, dass die KlÃ¤gerin bei der Herstellung der TÃ¼ren und Tore leichte
Bleche von einer Dicke bis 5 mm verarbeitet. Dennoch ist die Veranlagung zur
Tarifstelle 14 und nicht zur Tarifstelle 13 ("Verarbeitung von leichten Blechen unter
40 kg Gewicht pro Quadratmeter FlÃ¤che â�� z.B. Stahl bis 5 mm Dicke -) nicht zu
beanstanden. Denn die Tarifstelle 14 ist die fÃ¼r die KlÃ¤gerin zutreffende
speziellere Tarifstelle als die zumindest in ihrem ersten Teil "Verarbeitung von
leichten Blechen" allgemeiner gefasste Tarifstelle 13, deren speziellere Angaben
"Herstellung von BehÃ¤ltern, Apparaten usw." auf die KlÃ¤gerin nicht zutreffen.

Dass in der Tarifstelle 14 von der "Herstellung und Montage" die Rede ist, bedeutet
nicht, dass hier nur Unternehmen gemeint wÃ¤ren, die sowohl die Herstellung als
auch die Montage betreiben. So werden auch die Fenster, TÃ¼ren, Tore, Fassaden
und Dachelemente aufgezÃ¤hlt. Ebenso wie es unstreitig ist, dass die AufzÃ¤hlung
der hergestellten GegenstÃ¤nde beispielhaft gemeint ist, so ist auch die
Formulierung "Herstellung und Montage" nicht so gemeint, dass eine Firma in
beiden Bereichen tÃ¤tig sein mÃ¼sste, sondern dass sowohl die Herstellung als
auch die Montage dieser Tarifstelle zuzuordnen ist. Diese Zuordnung ist nicht
willkÃ¼rlich. Dass innerhalb dieses Gewerbezweiges die einzelnen Unternehmen
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mÃ¶glicherweise ein verschiedenes GefÃ¤hrdungspotential aufweisen, liegt bei
einer Zusammenfassung unter einem Gewerbezweig in der Natur der Sache und
entspricht dem Versicherungsprinzip, das von der Zusammenfassung
unterschiedlicher Risiken und deren gemeinsamer Absicherung ausgeht.

Zur Tarifstelle 13 werden Betriebe, die sich ausschlieÃ�lich mit Blechbearbeitung
beschÃ¤ftigen, veranlagt, zur Tarifstelle 14 handwerklich eingerichtete Betriebe,
wie die Beklagte ausgefÃ¼hrt hat. Der Betrieb der KlÃ¤gerin ist als handwerklich
ausgerichteter Betrieb anzusehen. Die Grenzen zwischen Handwerksbetrieben und
anderen Unternehmen sind allerdings flieÃ�end. Unter UmstÃ¤nden sind
Handwerksbetriebe nicht so sehr von den ursprÃ¼nglichen Fertigkeiten und
Kenntnissen des einzelnen Handwerksberufs her bestimmt, sondern orientieren sich
in stÃ¤rkerem Umfang an den MarktbedÃ¼rfnissen. Zu den Merkmalen des
typischen Handwerksbetriebes gehÃ¶rt die BetriebsgrÃ¶Ã�e, gemessen am
rÃ¤umlichen Umfang, BeschÃ¤ftigtenzahl und Umsatz. Wie die KlÃ¤gerin bei der
Betriebsbesichtigung vom 05.05.2000 angegeben hat, waren bei ihr zu diesem
Zeitpunkt 24 Mitarbeiter beschÃ¤ftigt. Dies spricht fÃ¼r einen handwerklichen
Charakter des Betriebs. Der Betriebsinhaber arbeitet in der Firma mit, was sich
schon daraus ergibt, dass er am 05.05.2000 fÃ¼r das GesprÃ¤ch mit dem
Mitarbeiter der Beklagten zur VerfÃ¼gung stand. Dass er seine TÃ¤tigkeit auf
Auftragsbeschaffung und Ã�berwachung des Betriebsgeschehens verlagert hat,
spricht nicht gegen einen handwerklichen Betriebscharakter. BeschÃ¤ftigt werden
Facharbeiter und Hilfsarbeiter, wobei auch Lehrlinge ausgebildet werden. Dabei
liegt nach der Aussage des Betriebsinhabers M. L. das Schwergewicht auf der
BeschÃ¤ftigung der Facharbeiter. Trotz des Einsatzes der Maschinen ist ein
manueller Kern erhalten geblieben. Dies ergibt sich aus der Schilderung des
Betriebsinhabers gegenÃ¼ber dem Sozialgericht MÃ¼nchen (vgl. hierzu Aberle, Die
deutsche Handwerksordnung, Â§ 1 Anm.12c). Im Hinblick auf diese Ã¼berwiegend
handwerklich ausgerichtete Betriebsstruktur der KlÃ¤gerin spricht nichts gegen die
Veranlagung zur Tarifstelle 14.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 21.12.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/2.html
http://www.tcpdf.org

